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1. für zu Freiheitsstrafe verurteilte
Strafgefangene im Arbeitseinsatz bei Erfül
lung der Arbeitsnormen und anderen Kenn
zahlen der Arbeitsleistung 18%,

2. für Jugendliche in der Berufsausbil
dung 35 %
des Betrages, den Werktätige als Nettolohn 
bzw. Nettolehrlingsentgelt für die gleiche 
Arbeit erhalten würden, zu der die Straf
gefangenen eingesetzt sind (nachfolgend 
Berechnungsgrundlage genannt). Bei Über
erfüllung der Arbeitsnormen und der an
deren Kennzahlen der Arbeitsleistung er
höhen sich diese Prozentsätze. Bei Nicht
erfüllung vermindern sie sich. Zuschläge 
für gesundheitsgefährdende Arbeiten wer
den den Strafgefangenen in voller Höhe zur 
Arbeitsvergütung gewährt und sind von 
der Berechnungsgrundlage abzusetzen.

(3) Bei Strafgefangenen, an deren Un
terhaltsberechtigte die Zahlung laufenden 
Unterhalts durch die Strafvollzugseinrich
tung bzw. das Jugendhaus erfolgt, wird der 
zu zahlende Unterhalt vor der Berechnung 
der Arbeitsvergütung von der Berechnungs
grundlage abgesetzt.

(4) Für die Wahrnehmung übertragener 
Aufgaben und Verantwortung gemäß § 28 
Abs. 3 StVG kann eine Zulage zur Arbeits
vergütung gewährt werden.

(5) Beim Vollzug der Haftstrafe und der 
Jugendhaft wird die Arbeitsvergütung nach 
Tagessätzen gewährt.

(6) Für Arbeitsausfallzeiten, die durch 
Strafgefangene verschuldet wurden, wird 
grundsätzlich keine Arbeitsvergütung ge
währt.

§19

(1) Die Höhe der Rücklage und des dafür 
vorgesehenen monatlichen Ansammlungs
betrages ist individuell entsprechend den 
zu erwartenden Bedingungen der Wieder
eingliederung in das gesellschaftliche Leben 
unter Mitwirkung der Strafgefangenen 
festzulegen. In gleicher Weise ist hinsicht
lich der Begleichung von Zahlungsverpflich
tungen zu verfahren.

(2) Die Begleichung von Zahlungsver
pflichtungen aus der Arbeitsvergütung be
darf des schriftlichen Einverständnisses des 
Strafgefangenen. Das Einverständnis ist 
nicht erforderlich, wenn die Zahlungsver
pflichtung durch eine vollstreckbare Ent
scheidung oder Urkunde bei der Strafvoll
zugseinrichtung bzw. dem Jugendhaus gel

tend gemacht wurde. Bei Vorliegen mehre
rer Zahlungsverpflichtungen entscheidet 
der Leiter der Strafvollzugseinrichtung 
bzw. des Jugendhauses über die Rangfolge 
ihrer Erfüllung entsprechend dem Charak
ter der einzelnen Verpflichtungen und ihrer 
gesellschaftlich notwendigen Vorrangigkeit. 
Die Vollstreckung in die Vergütung ist aus
geschlossen.

§20

(1) Der Betrag für den Einkauf von 
Waren sowie für Zuwendungen ergibt sich 
aus der Arbeitsvergütung nach Abzug des 
monatlichen Ansammlungsbetrages für die 
Rücklage und des monatlichen Betrages für 
die Begleichung von Zahlungsverpflichtun
gen und wird im allgemeinen Vollzug durch 
die Höhe des Verfügungssatzes begrenzt.

(2) Der Verfügungssatz für den monat
lichen Einkauf von Waren des persönlichen 
Bedarfs, den Bezug von Tageszeitungen, 
Büchern und anderen Publikationen sowie 
für Zuwendungen an Angehörige der Straf
gefangenen beträgt im erleichterten Voll
zug und bei Jugendlichen bis zu 100 % und 
im allgemeinen Vollzug bis zu 75% der 
monatlichen Arbeitsvergütung.

(3) Strafgefangene, die auf Grund ihres 
Gesundheitszustandes nicht in den allge
meinen Arbeitsprozeß eingegliedert werden 
können und keine Arbeitsvergütung erhal
ten, haben die Möglichkeit, sich für den 
Einkauf von ihren Angehörigen monatlich 
im allgemeinen Vollzug bis zu 30 M und im 
erleichterten Vollzug bis zu 50 M überwei
sen zu lassen. In besonderen Fällen kann 
durch die Strafvollzugseinrichtung bzw. das 
Jugendhaus Taschengeld gewährt werden.

Zu §25 StVG:

§21

(1) Als Grundlage für die Einbeziehung 
aller Strafgefangenen in den Produktions
wettbewerb sind Wettbewerbskonzeptionen 
zu erarbeiten, die den Bedingungen des Ar
beitsbereiches der Strafgefangenen und den 
Erfordernissen ihrer Erziehung zu hoher 
Arbeitsdisziplin, zur vorbildlichen Erfül
lung der Arbeitsaufgaben und zu aktiver 
Mitarbeit entsprechen müssen. Die Konzep
tionen sollen unter Berücksichtigung des 
Leistungsvermögens der Strafgefangenen


